
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/4/23 15Os38/14y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.2014

Norm

StGB §21 Abs1

StPO §67 Abs1 Z1

StPO §369 Abs1

StPO §430 Abs6

Rechtssatz

Ein gemäß § 430 Abs 6 StPO unzulässiger Anschluss wegen privatrechtlicher Ansprüche an das Verfahren zur

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach § 21 Abs 1 StGB ist vom Erstgericht gemäß § 67

Abs 4 Z 1 StPO zurückzuweisen.
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15 Os 38/14y
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